E N T W U RF
Nummer *** der Urkundenrolle für 2008
Kaufvertrag Verhandelt zu 14482

Potsdam, Großbeerenstraße 20,

am **. *** 2008.

Vor mir, der unterzeichnenden Notarin Gabriele Gerber mit dem Amtssitz in

Potsdam,erschienen:

1. Herr Sidney Klein,geboren am 21.07.1965, nach seiner Angabe ledig, wohnhaft in 14482 Potsdam, Willi-Schiller-Weg 12,

?oder nach seiner Angabe in 14482 Potsdam, Goethestr.32,?

ausgewiesen durch Vorlage seines Personalausweises Nr. 2671894650,

-nachstehend "der Verkäufer" genannt-,

2. Herr Michael Thomas Harbuck, geboren am 27.04.1972, nach seiner Angabe ledig, wohnhaft in 130 Anderson Road, Roxboro 27573,

North Carolina, USA, ausgewiesen durch Vorlage seines ***2 Nr. ***,

Staatsangehöriger der USA,

Die Erschienenen erklärten:

Wir schließen folgenden
K A U F V E R T R AG

I. Kaufgegenstand

1. Der Verkäufer ist im Wege der Auflassung vom 14.02.2001 seit dem 11.02.2004 eingetragener Alleineigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichts Rostock von Sanitz Blatt 1867 verzeichneten Grundstücks in der Gemarkung Groß Lüsewitz, Lindenstr. 20,
2. Flur 2, Flurstück 50/224, groß 3.937 qm, Gebäude-, bebaut mit einem Massivgebäude, und Freifläche,
im Bestandsverzeichnis ohne Angabe der Lage.

2. Das Grundbuch ist in Abteilung II und III frei von Beschränkungen

und Belastungen. Diesen Grundbuchinhalt hat die Notarin nicht selbst feststellen

lassen.  Ihr lag eine beglaubigte Ablichtung des Grundbuches

von Sanitz Blatt 1867, gefertigt am 04.08.2008 von Amtsgericht Rostock, vor. 
Auf die damit verbundenen Gefahren hat die Notarin die Erschienenen hingewiesen. Diese verlangten dennoch die sofortige Beurkundung dieses Vertrages-
3. Der Verkäufer versichert, Eintragungen in das Grundbuch nicht

bewilligt zu haben, ihm unerledigte Anträge auch nicht bekannt sind.

II.  Verkauf
Der Verkäufer verkauft dem dies annehmenden Käufer das vorbezeichnete

Grundstück mit dem Gebäude, sonstigen wesentlichen Bestandteilen

und Zubehör.
III.  Kaufpreis

1. Der Kaufpreis beträgt 3.000,00 EUR (in Worten: dreitausend EURO).  Der Käufer bringt den Kaufpreis aus eigenen Mitteln auf.

2. Der gesamte Kaufpreis ist fällig vierzehn Tage nach Zugang  einer schriftlichen Mitteilung der amtierenden Notarin an den Käufer, daß folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) zur Sicherung seines Anspruchs auf Eigentumsübertragung

eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist, und zwar in

Abteilung II und III an jeweils ausschließlich erster Rangstelle, 4

b) die zu diesem Vertrag erforderlichen Genehmigungen vorliegen,

c) die Gemeinde und das Land bestätigt haben, daß ein gesetzliches

Vorkaufsrecht nicht besteht oder nicht ausgeübt wird.

Bei Fälligkeit hat der Käufer den Kaufpreis an den

Verkäufer zu überweisen auf dessen Konto Nr. *** bei der ***bank,

BLZ ***.

3. Zahlt der Käufer den Kaufpreis bei Fälligkeit ganz oder teilweise nicht, kommt er auch ohne Mahnung in Verzug.  Er muß dann jedenfalls den gesetzlichen Verzugszins zahlen (dieser beträgt nach Mitteilung der Notarin 5 Prozentpunkte

über dem Basiszinssatz, derzeit 8,19 % jährlich, und kann

sich jeweils zum 1. Januar und 1. Juli ändern).  Unberührt bleibt die gesetzliche Pflicht zum Ersatz eines weitergehenden Verzugsschadens.

4. Der Käufer unterwirft sich wegen der Zahlung des Kaufpreises

samt Verzugszinsen gemäß § 288 Abs. 1 BGB hieraus ab dem Datum

der Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung dem Verkäufer

gegenüber der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde.

Dem Verkäufer kann jederzeit ohne Nachweis der die Fälligkeit

der Forderung begründenden Tatsachen vollstreckbare Ausfertigung

dieser Urkunde erteilt werden, jedoch nicht vor Eintritt

der von der Notarin zu überwachenden Fälligkeitsvoraussetzungen.

5. Zahlt der Käufer den Kaufpreis bei Fälligkeit nicht, so kann der Verkäufer nur

zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung nur verlangen, wenn er

zuvor eine Nachfrist von mindestens zwei Wochen gesetzt hat. Fristsetzung

und Rücktritt bedürfen der Schriftform.  Die Notarin hat den Käufer darauf

hingewiesen, daß der Verkäufer auch nach Rücktritt noch Schadenersatz

verlangen kann.
6. Die Notarin wird angewiesen, die Eintragung des Eigentumswechsels

erst zu veranlassen, wenn ihr die Zahlung des Kaufpreises nachgewiesen worden ist. Vorher soll sie dem Käufer und dem Grundbuchamt keine Ausfertigung oder beglaubigte Kopie dieser Urkunde erteilen, die die Auflassung enthält.

Der Verkäufer wird der Notarin unverzüglich schriftlich Mitteilung

vom Eingang des Kaufpreises machen.

IV.  Besitzübergang

1. Der Besitz und die Nutzungen, die Gefahr und die Lasten einschließlich

aller Verpflichtungen aus den das Grundstück betreffenden

Versicherungen sowie die allgemeinen Verkehrssicherungspflichten

gehen auf den Käufer über mit dem Tag der

Zahlung des Kaufpreises.

2. Miet- und Pachtverhältnisse bestehen

nicht.

V.  Weitere Vereinbarungen

1. Als Beschaffenheit des 2-geschossigen, leerstehenden nicht gesicherten Backsteingebäudes mit einer Grundfläche von ca. 1.200 qm, das bis 1990 als Schafstall genutzt wurde,  wird vereinbart: Aufgrund der (allerdings schadhaften) Reetdeckung des Daches steht das ca. 100 Jahre alte Gebäude unter Denkmalschutz.  Es ist durch Feuchtigkeits- und Vandalismusschäden in einem

desolaten und stark sanierungsbedürftigen Zustand. Gebäude und Grundstück sind vermüllt (illegale Deponie). Auch durch Schafsgülle sind Bodenverunreinigungen wahrscheinlich.  Im Übrigen sind Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grundstücks und des Gebäudes ausgeschlossen.  Dies gilt auch für alle Ansprüche auf Schadenersatz, es sei denn der Verkäufer handelt vorsätzlich.  Der Verkäufer versichert, daß ihm versteckte Mängel nicht bekannt sind. Ihm sind auch keine weiteren Umstände bekannt, die auf das Vorhandensein (weiterer) schädlicher Bodenveränderungen

oder Altlasten hindeuten.  Der Verkäufer wurde darüber belehrt, daß er dem

Käufer alle bekannten Tatsachen offenbaren muß, die den Verdacht des

Vorhandenseins von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten begründen.

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Verkäufer von behördlichen Anordnungen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz soweit rechtlich möglich freizustellen.

Der Käufer hat den Kaufgegenstand besichtigt?; er kauft ihn im gegenwärtigen Zustand.  Der Verkäufer  schuldet weder ein bestimmtes Flächenmaß des Grundstücks, noch die Verwendbarkeit des Grundstücks - insbesondere

auch nicht dessen (weitere) Bebaubarkeit - und/ oder des Gebäudes für Zwecke des Käufers. Der Verkäufer ist verpflichtet, das verkaufte Grundstück frei

von im Grundbuch in Abteilung II und III eingetragenen Beschränkungen

und Belastungen sowie frei von Zinsen, Steuern und Abgaben, die bis zum Tag des Besitzübergangesanfallen, zu verschaffen.

2. Baulasten und im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten werden von dem Käufer übernommen; solche sind dem Verkäufer nicht bekannt.

Der Verkäufer versichert, Eintragungen in das Baulastenverzeichnis

nicht veranlaßt zu haben.  Die Beteiligten wurden auf die Möglichkeit hingewiesen, das Baulastenverzeichnis selbst einzusehen.
3. Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge für Erschließungsanlagen,

die endgültig hergestellt oder für die die Beitragspflicht entstanden ist, trägt der Verkäufer, unabhängig davon, ob sie bereits durch Zustellung eines Beitragsbescheides festgesetzt worden ist.

Im übrigen gehen solche Beiträge zulasten des Käufers.

/alternativ:

3. Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge trägt der Käufer.

4.  Sämtliche mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundedenen Notar-

und Gerichtskosten sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Käufer.

VI.  Auflassung und Grundbuchanträge

1. Die Erschienenen sind darüber einig, daß das Eigentum an dem verkauften Grundstück auf den Käufer übergeht.  Sie bewilligen die Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch.
2. Die Erschienenen stimmen der Löschung aller nicht übernommenen

Rechte in Abteilung II und III des Grundbuches zu und bewilligen die Löschung auch, soweit sie selbst berechtigt sind.

3.  Die Notarin hat die Beteiligten darauf hingewiesen, daß das Eigentum erst

mit der Umschreibung im Grundbuch übergeht und vorher alle erforderlichen

Genehmigungen, die Vorkaufsverzichtserklärung der Gemeinde sowie die

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegen müssen.

Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Eigentumsübertragung soll eine

Vormerkung für diesen in das Grundbuch eingetragen werden.

Die Beteiligten bewilligen und der Käufer beantragt die Eintragung dieser

Vormerkung im Grundbuch.  Der Käufer bewilligt schon jetzt die Löschung

dieser Vormerkung gleichzeitig mit der Eigentumsumschreibung,

vorausgesetzt, daß keine Zwischeneintragungen ohne seine Zustimmung

erfolgt sind.  Der Käufer bevollmächtigt die amtierende Notarin

unwiderruflich, in seinem Namen die Löschung der Eigentumsvormerkung

nach § 19 GBO zu bewilligen und zu beantragen. Die Vollmacht umfaßt nicht die

Aufgabe der Vormerkung nach materiellem Recht. Die Notarin darf von dieser

Vollmacht nur unter folgenden Voraussetzungen, deren Vorliegen dem

Grundbuchamt nicht nachzuweisen ist, Gebrauch machen:

a) Die Fälligkeitsmitteilung der Notarin wurde an die im Eingang dieser Urkunde genannte Anschrift des Käufers oder an eine vom Käufer an die Notarin

schriftlich mitgeteilte andere Anschrift des Käufers gesandt.  Ist die

Fälligkeitsmitteilung als unzustellbar an die Notarin zurückgeleitet

worden, so genügt ein zweites Verschicken der Fälligkeitsmitteilung gemäß

den vorstehenden Bestimmungen, selbst wenn die zweite Mitteilung ebenfalls

als unzustellbar an die Notarin zurückgeleitet wird.

b) Der Verkäufer hat der Notarin schriftlich mitgeteilt, daß er vom Kaufvertrag zurückgetreten ist.

c) Die Notarin hat eine Kopie dieser Mitteilung an den Käufer gesandt und dabei den Käufer darauf hingewiesen, daß die Löschung seiner Vormerkung droht, wenn er nicht innerhalb von sechs Wochen ab dem Datum, das auf dem gerade genannten Schreiben der Notarin steht, der Notarin nachgewiesen hat, daß
- entweder der Kaufpreis gezahlt ist

- oder ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung der Unwirksamkeit

des Rücktritts des Verkäufers rechtshängig ist.

Im Übrigen gelten für dieses Schreiben der Notarin die unter

a) getroffenen Bestimmungen.

d) Der Käufer hat den Nachweis innerhalb der Sechswochenfrist

der Notarin nicht erbracht.  Die Notarin ist verpflichtet, von der Vollmacht Gebrauch zu machen, wenn die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind

und der Verkäufer sie schriftlich dazu anweist. Die Notarin kann den Gebrauch der Vollmacht davon abhängig machen, daß der Löschungsantrag auch namens des Verkäufers gestellt wird.  Bei Unzustellbarkeit von Sendungen an den Käufer gemäß vorstehender Buchstaben a) oder c) ist die Notarin nicht zu Nachforschungen verpflichtet, auch nicht zu einer Einholung einer Auskunft bei Behörden oder beim Registergericht.

Der Käufer kann seinen Anspruch auf Verschaffung des Eigentums nicht abtreten oder verpfänden.  Die Notarin hat den Käufer insbesondere darüber
unterrichtet, daß er

- jeden Wechsel seiner Anschrift unverzüglich der Notarin schriftlich miteilen sollte und

- auf Schreiben der Notarin stets reagieren sollte
um sicherzustellen, daß er seine Eigentumsvormerkung nicht verliert und daher nicht Gefahr läuft, den Kaufpreis zu zahlen ohne das Grundstück zu erhalten.

4. Die Notarin ist berechtigt, Anträge aus dieser Urkunde getrennt und eingeschränkt zu stellen und sie in gleicher Weise zurückzunehmen.

Die Erschienenen bevollmächtigen die Notarin, soweit erforderlich, Bewilligungen und Anträge gegenüber dem Grundbuchamt zu ändern und zu ergänzen, überhaupt alles zu tun, was verfahrensrechtlich zur Durchführung des Vertrages erforderlich sein sollte.

VII.  Genehmigungen und Vorkaufsrechte

1. Die Notarin hat die Beteiligten auf etwa bestehende Vorkaufsrechte der Gemeinde und des Landes sowie darauf hingewiesen, daß hier eine Genehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) nicht erforderlich ist, da der Verkäufer bereits aufgrund einer solchen im Wege der Auflassung als Eigentümer im Grundbuch eingetragen worden ist.  Die Notarin soll alle etwa erforderlichen Genehmigungen herbeiführen, die mit ihrem Eingang bei der Notarin wirksam werden.  Die Notarin soll der Gemeinde und dem Land den

Vertrag zur Erklärung über die Ausübung etwa bestehender Vorkaufsrechte

mitteilen und Verzichtserklärungen entgegennehmen.

2. Wird ein Vorkaufsrecht ausgeübt oder eine behördliche Genehmigung

versagt oder unter einer Auflage oder Bedingung erteilt, so ist der Bescheid den

Beteiligten selbst zuzustellen, eine Abschrift wird an die Notarin

erbeten.

3. Die Beteiligten wurden darauf hingewiesen, daß alle Vertragsvereinbarungen

beurkundungspflichtig sind.  Nebenabreden außerhalb dieser Urkunde können zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäftes führen.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen von der Notarin vorgelesen, von den

Erschienenen genehmigt und von ihnen und der Notarin wie folgt eigenhändig unterschrieben:

